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Die im Interncc über das Gemeinsame Registerportal der 
Länder (wTvw.handelsregister.de) aus dem elektronisch ge
führten Handelsregister ersichtliche Eintragung der Ver
schmelzung zweier Rechtsträger ist eine allgemeinkundige 
Tatsache im Sinne von § 727 Abs. 1 und 2 Z P O ..........................  195

a) D er Berechtigte eines dinglichen Vorkaufsrechts an einem 
Wohnungseigentum wird durch die reale Teilung des G rund
stücks vor Eintritt des Vorkaufsfalls in seiner dinglichen 
Rechtsstellung nicht berührt, da sich das Vorkaufsrecht an 
dem abgeschriebenen, neuen Grundstück fortsetzt. Infolge
dessen erfordert die Realteilung für sich genommen nicht die 
Zustimmung des dinglich Vorkaufsberechtigten.
b) Die Aufhebung des Sondereigentums vor Eintritt des 
Vorkaufsfalls bedarf nicht der Zustimmung des dinglich Vor
kaufsberechtigten.
c) Die Änderung einer Vereinbarung der Wohnungseigen
tümer (hier: Aufhebung des Sondernutzungsrechts) bedarf 
ebenfalls nicht der Zustimmung des Berechtigten eines dingli
chen Vorkaufsrechts an einem Wohnungseigentum...................  207

a) D er Anwendungsbereich des Aufwendungsersatzan
spruchs gemäß § 439 Abs. 3 B G B ist unter dem Gesichtspunkt 
des Einbaus der mangelhaften Kaufsache in eine andere Sache 
auch dann eröffnet, wenn sich ein Sachmangel der Kaufsache 
bereits im Rahmen eines -  ihrer Art und ihrem Verwendungs
zweck entsprechenden -  Vorfertigungsprozesses zeigt und 
es deshalb nicht mehr zum Abschluss des Einbauvorgangs 
kommt.
b) Sofern die Kaufsache nicht untrennbar mit einer anderen
Sache verbunden wird, sondern in ihrer ursprünglichen Sach- 
eigenschaft noch vorhanden ist, steht es dem Aufwendungs
ersatzanspruch gemäß § 439 Abs. 3 B G B  nicht entgegen, dass 
durch den Einbauvorgang eine neue Sache hergestellt w ird ... 217

Ein selbständiges Beweisverfahren ist grundsätzlich mit der 
sachlichen Erledigung der beantragten Beweissicherung an
derweitig beendet im Sinne von § 204 Abs. 2 Satz 1 Fall 2 
B G B .
Entscheidend für die Beurteilung der sachlichen Erledigung 
ist dabei grundsätzlich das Ende der gesamten Beweisaufnah
me. Das gilt unabhängig davon, ob in einem selbständigen 
Beweisverfahren die Sicherung des Beweises hinsichtlich nur 
eines Mangels oder mehrerer -  auch voneinander unabhängi
ger -  Mängel stattfindet und auch ohne Rücksicht darauf, ob 
diese durch einen oder mehrere Sachverständige erfolgt..........  234

a) Unter den Voraussetzungen des § 823 Abs. 2 B G B  in Ver
bindung mit § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1 E G -F G V  steht dem K äu
fer eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung im Sinne 
des Art. 5 der Verordnung (EG ) Nr. 715/2007 versehenen 
Kraftfahrzeugs ein Anspruch gegen den Fahrzeughersteller 
auf Ersatz des Differenzschadens zu.
b) D ie Tatbestandswirkung einer EG-Typgenehmigung kann 
einem Anspruch des Fahrzeugkäufers auf Schadensersatz w e
gen unerlaubter Handlung nicht entgegengehalten werden.... 245
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